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Synopse der Satzungstexte 
 
Wortlaut des Satzungstextes § 6 Eigenanteilspflicht 
 
 Aktueller Wortlaut Variante 1 Variante 2 

Abs. 1 Personensorgeberechtigte 
bzw. volljährige Schüler 
haben zu den notwendigen 
Beförderungskosten je 
Beförderungsmonat für 
Schüler ab Klasse 5 einen 
Eigenanteil in Höhe von 
34,30 € zu entrichten. 
 

Personensorgeberechtigte 
bzw. volljährige Schüler 
haben zu den notwendigen 
Beförderungskosten je 
Beförderungsmonat für 
Schüler ab Klasse 5 einen 
Eigenanteil in Höhe von 
43,00 € zu entrichten. 

Personensorgeberechtigte 
bzw. volljährige Schüler 
haben zu den notwendigen 
Beförderungskosten je 
Beförderungsmonat für 
Schüler ab Klasse 5 einen 
Eigenanteil in Höhe von 
39,10 € zu entrichten.“ 

Abs 3 Schüler, die im 
Listenverfahren 
Schülermonatsfahrkarten 
für das ganze Schuljahr 
lösen, werden vom 
Eigenanteil für den letzten 
Beförderungsmonat befreit. 
Liegt der Tarifpreis der 
Schülermonatskarte 
unterhalb des Eigenanteils, 
gilt diese Regelung analog. 

Schüler, die im 
Listenverfahren 
Schülermonatsfahrkarten 
für das ganze Schuljahr 
lösen, werden vom 
Eigenanteil für den letzten 
Beförderungsmonat befreit. 
Liegt der Tarifpreis der 
Schülermonatskarte 
unterhalb des Eigenanteils, 
gilt diese Regelung analog. 
 
[unverändert] 

Schüler, die im 
Listenverfahren 
Schülermonatsfahrkarten 
für das ganze Schuljahr 
lösen, werden vom 
Eigenanteil für den letzten 
Beförderungsmonat befreit. 
Liegt der Tarifpreis der 
Schülermonatskarte 
unterhalb des Eigenanteils, 
gilt diese Regelung analog. 
 
[gestrichen] 

 


